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Antrag auf Beurkundung einer  
Eheschließung (§§ 10, 15, 16, 34 PStG) 

 
    

Die Angaben über die Ehegatten  sind  -mit Ausnahme der Anschriften - auf den Zeitpunkt unmittelbar vor 
der Eheschließung abzustellen.  Wenn die von Ihnen vorgelegten ausländischen Nachweise von Ihren Angaben 
abweichen, z.B. bezüglich der Schreibweise Ihrer Namen, so erläutern Sie bitte die Abweichung/en auf einem 
Beiblatt. 
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 Antragstellende Person: Familienname, Vornamen, Nachweis zur Person 
      
 
 
Aktuelle Anschrift (deutscher Inlandswohnsitz bzw. letzter Inlandswohnsitz) Kontaktdaten (E-Mail / Fax) : 
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Familienname ggf. Geburtsname, Vornamen : 
      
Geburtstag und –ort, Behörde und Eintragsnummer. : 
      
Rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religion      Mit der Eintragung  

 keine                                                                               einverstanden    nicht einverstanden 

Staatsangehörigkeit und Nachweis : 
 deutsch          

Familienstand zum Zeitpunkt der Eheschließung : 
 ledig  geschieden/LP aufgehoben  verwitwet 

Anzahl aller vorherigen Ehen/LPs: …………………… 
Aktuelle Anschrift, deutscher Inlandswohnsitz bzw. letzter Inlandswohnsitz : 
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Familienname ggf. Geburtsname, Vornamen : 
      
Geburtstag und –ort, Behörde und Eintragsnummer. : 
      
Rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religion      Mit der Eintragung  

 keine                                                                               einverstanden    nicht einverstanden 

Staatsangehörigkeit und Nachweis : 
 deutsch          

Familienstand zum Zeitpunkt der Eheschließung : 
 ledig  geschieden/LP aufgehoben  verwitwet 

Anzahl aller vorherigen Ehen/LPs: …………………… 

Aktuelle Anschrift, deutscher Inlandswohnsitz bzw. letzter Inlandswohnsitz  : 
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 Eheschließungstag und –ort, Staat : 

      

 

Behörde und Eintragsnummer, Nachweis : 
      
Besteht die Ehe gegenwärtig noch?     

  Ja      Nein. Ehe aufgelöst durch       

S
on

st
ig

es
 War der Ehegatte 1 bei der Eheschließung persönlich anwesend? 

  Ja      Nein. Vertretungsvollmacht ist beigefügt. 
 
War die Ehegatte 2 bei der Eheschließung persönlich anwesend? 

  Ja      Nein. Vertretungsvollmacht ist beigefügt. 
 
Sonstige Bemerkungen :       
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 Recht : 

      

Familienname/n des Ehegatten 1: 
      
Familienname/n des Ehegatten 2: 
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Familienname ggf. Geburtsname, Vornamen, Geburtstag und –ort, Behörde und Eintragsnummer. : 
      

Eingangsstempel des Standesamtes: 
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Wir möchten folgende Eheurkunde/n erhalten:   
      x Eheurkunde        [DIN A 4]     

      x Eheurkunde       [DIN A 5 für Stammbuch]  
      x Internationaler Auszug aus dem Eheregister    [DIN A 4]  
      x Beglaubigter Registerausdruck mit Hinweisen  [DIN A 4]  
Eine Eheschließung im Ausland wird nur auf Antrag  (Antragsgebühr: 60 € bis 100 €) nachträglich 
beim Standesamt am aktuellen bzw. letzten Inlandswohnsitz des Antragstellers beurkundet . Der 
Nachweis des letzten Inlandswohnsitzes ist vom Antragsteller zu führen. Antragsberechtigte sind nur 
die beiden Ehegatten; sind bereits beide verstorben auch deren Eltern und Kinder. 
 

Angaben über die Ehegatten sind bezogen auf den Zei tpunkt der Eheschließung anzugeben. 
 

Die ausländische Heiratsurkunde ist stets im Original  erforderlich  zusammen mit einer Über-
setzung, die von einem in der Bundesrepublik Deutschland beeidigten oder öffentlich anerkannten 
Übersetzer gefertigt wurde. Im Regelfall -abhängig vom Eheschließungsstaat- bedarf die Urkunde 
auch noch einer Überbeglaubigung  („Apostille“ oder „Legalisation“).  
 

Beide Ehegatten  müssen einen aktuellen urkundlichen Nachweis über ihre Geburt  vorlegen  
sowie  die Auflösung  aller  vorangegangener Ehen  / Lebenspartnerschaften nachweisen. 
 

In vielen Fällen ist eine gemeinsame Rechtswahlerklärung mit  anschließender Namenserklärung  
der Ehegatten  erforderlich, damit in der Ehe ein gemeinsamer Familienname geführt werden kann.  
 

Der Nachbeurkundungsantrag sollte nach Möglichkeit von beiden Ehegatten unterschrieben 
werden.  Eine Unterschrift beider Ehegatten ist immer zwingend dann erforderlich, wenn Erklärungen 
zur Namensführung abgegeben  werden. 
 

Ihren vollständig ausgefüllten und unterschriebenen  Antrag mit allen erforderlichen 
Nachweisen können Sie entweder persönlich einreiche n oder per Post übersenden. 
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Es wird versichert, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 
 
Berlin, den _____________________________________ 
 
_______________________________________________ 
(Ehegatte 1) 
 
_______________________________________________ 
(Ehegatte 2) 
 
                                                                                 
 
                                                                                  Standesbeamtin / Standesbeamter 
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Eheschließungstag und –ort, Behörde und Eintragsnummer: 
      
Kennzeichen des Familienbuches (bis 31.12.2008): 
      

2 

Eheschließungstag und –ort, Behörde und Eintragsnummer: 
      
Kennzeichen des Familienbuches (bis 31.12.2008): 
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  1  

Tag und Ort der Begründung der Lebenspartnerschaft, Behörde und Eintragsnummer: 
      

2 

Tag und Ort der Begründung der Lebenspartnerschaft, Behörde und Eintragsnummer: 
      


